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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. Dr. Ettmayer und Genossen, 
Nr. 1651/J-NR/1981 vom 1981 12 23, 
"Errichtung eines Postamtes im Be­
reich der Wohnhausanlage Wien 22, 
RennbahnwegII. 

-fb Lf1/AB 

1982 -02- 1 8 
zu -1{;S1/J 

Ihre Anfrage beehre ich mich, wie fOlgt zu beantworten: 

Zu 1 und 2 
Grundsätzlich entspricht die Postämterstruktur im 22. Wiener 
Gemeindebezirk sowie die mittlere Entfernung zwischen den 
einzelnen Ämtern den Gegebenheiten in anderen vergleichbaren 
Wiener Bezirken. 

Da der zu erwartende Kundenkreis von rund 9.200 Personen für ein 
neues Postamt im unmittelbaren Bereich der zwischen Wagramer 
Straße und Markomannenstraße gelegenen Wohnhausanlagen - in Wien 
kommt in der Regel auf ca. 15.000 Personen ein Postamt - eher 
gering ist, sprechen wirtschaftliche Erwägungen gegen die Er­
richtung eines solchen neuen Postamtes. 
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Um jedoch den bezirksspezifischen Gegebenheiten besser Rechnung 
zu tragen ist beabsichtigt, das derzeit in der Anton-Sattler­
Gasse befindliche Postamt 1222 Wien an einen günstigeren Stand­
ort zu verlegen und zu erweitern. Bei der Suche nach einem ge­
eigneten Lokal wurde der Post- und Telegraphendirektion Wien von 
der Stadtbauamtsdirektion vorgeschlagen, das Postamt in einer 
Wohnhausanlage unterzubringen, die Ecke Wagramer Straße/Am 
langen Felde errichtet wird. Es ist dies ein sehr günstiger 
Standort, der als Einzugsbereich sowohl den Ortskern von Kagran 
mit dem Geschäftsviertel als auch die Wohnbauten in den Trab­
renngründen und die Bauvorhaben westlich der Wagramer Straße um­
faßt. Die Entfernung zwischen Postamt und Rennbahnweg, die der­
zeit noch rund 1500 m beträgt, würde sich dann auf etwa 900 m 
verringern. 

Zu 3 

Das Postamt 1222 Wien wird voraussichtlich im Jahre 1983 den 
Betrieb am neuen Standort aufnehmen können. 

Wien, 1982 02 15 
Der Bundesmninister 
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